
1733/2003

Psychotherapie in Beratungsstellen
Michael Borg-Laufs

Erziehungsberatungsstelle Essen-Frillendorf

Zusammenfassung: Obwohl viele Psychothera-
peutInnen in Beratungsstellen arbeiten, wird
immer wieder angezweifelt, ob in diesen Insti-
tutionen heilkundliche Psychotherapie angebo-
ten wird oder gar angeboten werden darf. Die
für diese Position vorgebrachten Argumente wer-
den in diesem Beitrag näher betrachtet, wobei
deutlich wird, dass sie aus fachlicher Perspekti-
ve nicht haltbar sind. Vielmehr scheint gerade
in Beratungsstellen – eingebettet in ein breites
Spektrum psychosozialer Hilfsangebote – eine
Leistung angeboten zu werden, die zeitgemä-
ßen Konzeptionen von Psychotherapie in beson-
derem Maße entspricht. Darüber hinaus wird
dargestellt, dass eine fachlich begründbare Ab-
grenzung von Beratung einerseits und Psycho-
therapie andererseits ohnehin nur durch unter-
schiedliche Akzentsetzungen, nicht aber durch
klare Trennungslinien vorgenommen werden
kann. Die Sicherstellung und Förderung der in
Beratungsstellen angebotenen komplexen –
über Richtlinienpsychotherapie weit hinausge-
henden – Hilfeleistung sollte ein wichtiges Ziel
der Psychotherapeutenkammern darstellen.

Einführung: Psychotherapie in
Beratungsstellen – eine umstrit-
tene Frage?

Viele als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeu-
tInnen (KJP) oder Psychologische Psychotherapeu-
tInnen (PP) approbierte Kolleginnen und Kollegen
arbeiten in den etwa 12481 (DAJEB, 2003) von
öffentlicher Hand oder freien Trägern finanzierten
Beratungsstellen, die ein unverzichtbarer Bestand-
teil der psychosozialen Versorgung sind. Nach einer
Hochrechnung von Vogel (1996) kann allein in den
Bereichen Suchtberatung, Ehe-, Familien- und Le-
bensberatung sowie Erziehungsberatung von etwa
9500 Vollzeitstellen ausgegangen werden, die mit
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten be-
setzt sind. Im Bereich der psychosozialen Versor-
gung von Kindern und Jugendlichen leisten die

1076 Erziehungsberatungsstellen in Deutschland
(bke, 2003) schon allein quantitativ einen heraus-
ragenden Beitrag. Die Besonderheiten der fachli-
chen Arbeit in diesen Einrichtungen werden in die-
sem Beitrag noch eine prominente Rolle spielen.

Es wird – trotz der Vielzahl der dort tätigen Psycho-
therapeutInnen – immer wieder in Frage gestellt,
ob in Beratungsstellen überhaupt psychotherapeu-
tisch gearbeitet werde bzw. ob dies überhaupt wün-
schenswert und/oder gar rechtens sei. In diesem
Beitrag werden die Argumente, die immer wieder
dafür vorgebracht werden, dass in Beratungsstel-
len keine Psychotherapie stattfinde, auf ihre Stich-
haltigkeit und Folgerichtigkeit untersucht, und es
wird eine fachlich begründete Position dazu dar-
gestellt.

Psychotherapie in Beratungs-
stellen – warum soll das nicht
gehen?

Die Argumente, die hier immer wieder zu hören
sind, scheinen mir folgendermaßen zusammenge-
fasst werden zu können:

1. Außerhalb des Gesundheitswesens werden kei-
ne heilkundlichen Tätigkeiten ausgeführt. Alles,
was nicht in diesem Rahmen stattfindet, ist eine
besondere, andere Form von Therapie, etwa pä-
dagogisch-psychologische Therapie.

2. In Beratungsstellen, insbesondere in Erziehungs-
beratungsstellen, geht es um die Überwindung
sozialer Konflikte und nicht um die Heilung von
psychischen Krankheiten. In diesem Falle han-
delt es sich nicht um Psychotherapie im Sinne
des Psychotherapeutengesetzes, in dem es ein-
deutig heißt: „Ausübung von Psychotherapie im
Sinne dieses Gesetzes ist jede mittels wissen-
schaftlich anerkannter psychotherapeutischer
Verfahren vorgenommene Tätigkeit zur Feststel-
lung, Heilung oder Linderung von Störungen mit
Krankheitswert, bei denen Psychotherapie indi-



Psychotherapie in Beratungsstellen

174 Psychotherapeutenjournal

ziert ist. (…) Zur Ausübung von Psy-
chotherapie gehören nicht psycho-
logische Tätigkeiten, die die Aufar-
beitung und Überwindung sozialer
Konflikte … zum Ziel haben.“ (§ 3
PsychThG).

3. Es wird entweder Psychotherapie
durchgeführt oder nicht. Dies kann
sowohl einzelne Berater betreffen,
die psychotherapeutisch arbeiten
oder eben nicht, als auch ganze
Institutionen, in denen die Durch-
führung von Psychotherapie ausge-
schlossen ist und schließlich auch
den ganzen Institutionstyp (Bera-
tungsstellen).

4. Schließlich werden noch aus unter-
schiedlichen Motiven pragmatische
Gründe angeführt. So wird etwa aus
unterschiedlichen Kostenträgerschaf-
ten für die jeweiligen Tätigkeiten
bzw. Bereiche geschlossen, dass
wohl auch gänzlich unterschiedli-
che Hilfen für die Betroffenen ge-
leistet werden.

Diese Argumente gehen z.T. ineinan-
der über oder bauen aufeinander auf,
aber um hier klar argumentieren zu
können, wurde dennoch versucht, die
Argumentationslinien anhand ihrer un-
terschiedlichen Akzentsetzungen zu
differenzieren.

Mittelpunkt stehen (Hundsalz, 1998,
S. 163). Diese Beschreibungen sind
richtig, aber sie machen auch deut-
lich, dass Psychotherapie in Beratungs-
stellen das verwirklicht, was in aktu-
ellen Publikationen ohnehin als zeit-
gemäße Psychotherapie beschrieben
wird. Schaut man z.B. in ein moder-
nes Standardwerk wie etwa das Lehr-
buch von Kanfer et al. (1996, S. 9), so
heißt es dort über Psychotherapie: „Im
wesentlichen geht es um eine profes-
sionelle Unterstützung von Klienten
bei der Lösung von alltagsbezogenen
Problemen, Konflikten und Lebensauf-
gaben, was meist erforderlich macht,
situative Anforderungen und persön-
liche Ziele/Bedürfnisse in Einklang zu
bringen.“ Diese Arbeit, so kann bei
Kanfer et al. (1996) weiter nachgele-
sen werden, umfasst u.a. „… eine ho-
he Selbstverantwortung der Klienten
für ihre Entscheidungen“ (ebenda),
die Lenkung der Aufmerksamkeit auf
die vorhandenen Ressourcen „… und
vieles mehr, um Klienten selbst kon-
struktive Lösungsalternativen finden
und umsetzen zu lassen“ (ebenda).
Ebenso lässt sich übrigens auch bei
anderen gängigen Definitionen von
Psychotherapie nicht erkennen, dass
die Arbeit in Beratungsstellen diese
nicht zulässt. So wird Psychotherapie
z.B. als „bewußter und geplanter inter-
aktioneller Prozeß zur Beeinflussung
von Verhaltensstörungen und Leidens-
zuständen … mit psychologischen
Mitteln … in Richtung auf ein definier-
tes … Ziel mittels lehrbarer Techniken
auf der Basis einer Theorie des norma-
len und pathologischen Verhaltens“
(Strotzka, 1975, S. 4) beschrieben.
Dies kann selbstverständlich in Bera-
tungsstellen genauso geleistet werden
wie in einer eigenen Praxis. Psycho-

1 Vgl. z.B. die Übersicht zur Entwicklung
der Kindertherapie bei Schmidtchen
(2001) oder die Ausführungen von
Bittner (2000) zu den psychotherapeu-
tischen Wurzeln von Beratung.

Ist das denn Psychotherapie? Zur Entwicklung der
Psychotherapie außerhalb des Gesundheitswe-
sens – historische und fachliche Erwägungen

Aus historischer Perspektive ist darauf
hinzuweisen, dass Psychotherapie sich
in weiten Teilen ohnehin außerhalb
des Gesundheitswesens entwickelt
und etabliert hat. Auch die Beratungs-
stellen bzw. ihre Vorläufer können hier
als wesentlicher Motor der Innovation
und Weiterentwicklung gesehen wer-
den1. Daher wurden Beratungsstellen
von berufener Seite auch immer mit
in die Betrachtung einbezogen, wenn
fachkundige Stellungnahmen – etwa
zur Versorgungslage – erstellt wurden
(z.B. Vogel, 1996, 1999; Wittchen,
o. J.). Insbesondere in dem im Auftrag
der damaligen Bundesregierung er-
stellten „Forschungsgutachten zu Fra-
gen eines Psychotherapeutengeset-
zes“ (Meyer et al., 1991, S. 30 f.) wer-
den Beratungsstellen wie selbstver-
ständlich bei den Anbietern ambulan-
ter Psychotherapie mit aufgeführt:
„Gleichwohl sollen zuvor, quasi exem-
plarisch für ambulante psychothera-
peutische Dienste und Einrichtungen,
die Erziehungs- und Familienbera-
tungsstellen und die sozialpsychiatri-
schen Dienste erwähnt werden, wohl-
wissend, dass vor allem in Großstäd-
ten auch in Psychosozialen Diensten,

AIDS-Beratungsstellen, Frauen-Thera-
pie-Zentren, Pro-Familia-Beratungsstel-
len, Kriseninterventionsdiensten etc.
psychotherapeutische Leistungen an-
geboten und insbesondere von sol-
chen Menschen wahrgenommen wer-
den, für die die Schwelle zur Praxis des
niedergelassenen Psychotherapeuten
zu hoch ist.“ Auch durch die Publikati-
onen von therapeutischen Fallbeispie-
len in wissenschaftlichen Zeitschriften
und Büchern ist belegt, dass in Bera-
tungsstellen psychotherapeutisch ge-
arbeitet wird (siehe Literaturhinweise
in Borg-Laufs, 1999).

Verschiedentlich wird der Versuch un-
ternommen, Psychotherapie in Be-
ratungsstellen als nicht-heilkundliche
Therapie von der heilkundlichen The-
rapie im Gesundheitswesen abzugren-
zen, etwa indem darauf hingewiesen
wird, dass Psychotherapie z.B. in Er-
ziehungsberatungsstellen sich nicht an
einem Krankheitsbegriff orientiert, son-
dern Kindeswohl bzw. -gefährdung als
Ausgangspunkt der Handlungen an-
sieht und bei der Zielsetzung Ressour-
cenmobilisierung und die Entwicklung
eigener Problemlösekompetenz im
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therapie ist nicht dadurch definiert,
dass sie von Krankenkassen bezahlt
wird, sondern dadurch, dass eine den
oben genannten Definitionen entspre-
chende Tätigkeit nach fachwissen-
schaftlichen Regeln durchgeführt wird.

Offensichtlich umfasst die Arbeit in
Beratungsstellen Psychotherapie, lässt
sich aber nicht darauf reduzieren (vgl.
Haid-Loh et al., 1995; ausführlicher:
Borg-Laufs, 1999, in Druck), vielmehr
ergibt sich durch die in Beratungsstel-
len vorhandenen Kompetenzen die
Möglichkeit, einzelfallbezogen die ge-
eignete Hilfsmethode (Beratung oder
Therapie in verschiedenen Settings)
auszusuchen (siehe beispielsweise die
Übersicht zur möglichen therapeuti-
schen und nicht-therapeutischen Ar-
beit bei Schulproblemen in Borg-Laufs
& Brack, 2001, S. 448).

Seelische Probleme
und interpersonale
Konflikte

Ein wesentliches Argument bezieht
sich darauf, dass etwa in Erziehungs-
oder Paarberatungsstellen die Über-
windung sozialer Konflikte im Vorder-
grund stünde. Ist schon im Erwach-
senenalter diese Unterscheidung bei
näherer Betrachtung kaum konse-
quent durchzuhalten, da sich viele
Schwierigkeiten im Umgang mit an-
deren Menschen zeigen, so ist diese
Unterscheidung im Kindes- und Ju-
gendalter gänzlich unmöglich. Kinder
sind entwicklungsbedingt in so hohem
Maße mit ihrer Umwelt verbunden und
von ihr abhängig, dass Kinderpsycho-
therapie immer der Überwindung so-
zialer Konflikte dient. Diese Erkennt-
nis ist nun nicht spektakulär, vielmehr
ist sie auch im maßgeblichen Kanon
der Beschreibung psychischer Störun-
gen zu finden. So heißt es in den For-
schungskriterien zur ICD-10 der WHO:
„Bei vielen kinder- und jugendpsychia-
trischen Störungen werden … Störun-

gen der sozialen Rolle und in den so-
zialen Beziehungen als diagnostische
Kriterien aufgeführt. … Viele der un-
ter F8 und F9 klassifizierten Störun-
gen sind Beziehungsstörungen und
können nur mit der Darstellung der
Rollenveränderung in Familie, Schule
und peer-group beschrieben werden.“
(WHO, 1999, S. 19).

Es erscheint ohnehin fraglich, wie klar
„Krankheit“ (z.B. anhand der Frage, ob
es sich um etwas der Person innewoh-
nendes oder um soziale Konflikte han-
delt) definierbar ist und sein sollte.
Nach Ansicht des Sozialmediziners
Antonovsky wäre es sinnvoll, „… die
dichotome Klassifizierung von Men-
schen als gesund oder krank zu ver-
werfen und diese stattdessen auf
einem multidimensionalen Gesund-
heits-Krankheits-Kontinuum zu lokali-
sieren“ (Antonovsky, 1997, S. 29). Die
hier wohl als wichtig empfundene Fra-
ge, inwieweit in Beratungsstellen Stö-
rungen mit Krankheitswert behandelt
werden, ist ohnehin eine Frage, die
sich nur aus der Sicht eines Betrach-
ters stellt. „Ob eine Störung ‚Krank-
heitswert’ besitzt, ist nicht abhängig
von der Art und kaum abhängig von
der Schwere eines Problems, es ist ei-
ne Frage der (Re-)Konstruktion eines
Phänomens durch einen Beobachter.“
(Borg-Laufs, 2001a). In Beratungsstel-
len tauchen die gleichen Probleme auf
wie in Ambulanzen und in Praxen. Ob
ein Kind nun „aggressiv“ genannt wird
oder die Diagnose „Störung des Sozial-
verhaltens“ (F91) erhält, ändert nichts
daran, welche Symptome das Kind
zeigt. Ebenso verhält es sich mit an-
deren Verhaltensweisen. So können
die meisten Kinder, die in Erziehungs-
beratungsstellen vorgestellt werden,
eine ICD-10-Diagnose erhalten (und
in einigen Beratungsstellen wird auch
so gearbeitet) – oder eben nicht. Es
ändert nichts am Problem, ob ich ein
Kind „schüchtern“ nenne oder ihm
eine „Störung mit sozialer Ängstlich-
keit des Kindesalters“ (F93.2) attes-

tiere usw. (vgl. ausführlicher: Borg-
Laufs, 2001a).

Untersuchungen zur Frage der Klien-
tel in Beratungsstellen zeigen klar auf,
dass die KlientInnen häufig unter Stö-
rungen mit Krankheitswert leiden. Für
Erziehungsberatungsstellen sei hier auf
die Untersuchung von Kurz-Adam
(1992) verwiesen, wonach 35% der
Kinder und Jugendlichen wegen psy-
chischen Problemen angemeldet wer-
den, für die KlientInnen an Ehe-, Le-
bens- und Familienberatungsstellen
belegten Klann und Hahlweg (1994),
dass z.B. 51% der KlientInnen an Ängs-
ten und Zwängen leiden, 41% an De-
pressionen und 10% an Störungen
durch Substanzmissbrauch.

Tertium non datur2:
Psychotherapie oder
Nicht-Psychotherapie

Es wird häufig so getan, als ob Psy-
chotherapie und Beratung zwei sich
gegenseitig ausschließende Kategori-
en psychosozialer Tätigkeit seien, mit-
hin eine Entscheidung getroffen wer-
den müsse, welche denn nun durch-
geführt werden solle. In Beratungsstel-
len findet – zum Wohle der KlientInnen
– eine Menge statt, was nicht als Psy-
chotherapie im Sinne der bereits zitier-
ten bekannten Definitionen von Psy-
chotherapie gelten kann. Ein Team mit
verschiedenen Grundqualifikationen
und verschiedenen Arbeitsansätzen
versucht einem Klienten oder einem
Klientensystem so zu helfen, wie
dies aus fachlichen Erwägungen he-
raus hilfreich erscheint. Dazu gehört
manchmal Psychotherapie, manchmal
Psychoedukation, manchmal Sozial-
arbeit, manchmal Fördermaßnahmen
usw. Insofern kann durchaus an vielen
Stellen aufgezeigt werden, dass gera-
de keine Psychotherapie durchgeführt

2 Ein Drittes ist nicht erlaubt.
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wird. Ähnliches gilt aber auch für Kran-
kenhäuser, in denen MitarbeiterInnen
verschiedener Berufe (Psychothera-
peutInnen, ÄrztInnen, SozialarbeiterIn-
nen, MotopädInnen u.v.a.) jeweils ihre
berufsspezifischen Kenntnisse einbrin-
gen.

Dass in Beratungsstellen sowohl Psy-
chotherapie als auch andere Hilfen an-
geboten werden, ergibt sich auch aus
den Zusammensetzungen der Teams.
So müssen z.B. in Erziehungsbera-
tungsstellen laut § 28 KJHG (SGB VIII)
„Fachkräfte verschiedener Fachrichtun-
gen zusammenwirken“, um sicherzu-
stellen, dass nicht ausschließlich päda-
gogische, sozialarbeiterische, psycho-
logische oder psychotherapeutische
Perspektiven eingenommen werden,
sondern diese Kompetenzen gleichzei-
tig im Team vertreten sind, so dass
jeder einzelne Fall genau die Hilfe be-
kommen kann, die gerade benötigt
wird. Die häufig geforderte Lebens-
weltbezogenheit bzw. Gemeindeorien-
tierung von Psychotherapie kann so-
mit gerade innerhalb der Institution
Beratungsstelle vorbildlich verwirklicht
werden.

Dass also in Beratungsstellen mehr
und anderes geleistet werden kann als
im Rahmen von Psychotherapie in am-
bulanter Kassenpraxis, ist unbestritten.
Aber dies heißt im Umkehrschluss
eben nicht, dass dort gar keine Psycho-
therapie geleistet wird. Dieses Mitein-
ander von Psychotherapie und ande-
ren Hilfestellungen für die Betroffenen
ist auf jeder Ebene möglich: Ebenso
wie ein einzelner Mitarbeiter bzw. eine
einzelne Mitarbeiterin in einer Bera-
tungsstelle sowohl psychotherapeu-
tisch als auch beratend oder pädago-
gisch u.ä. tätig sein kann (in demsel-
ben Fall oder in verschiedenen Fällen),
kann natürlich auch auf eine Bera-
tungsstelle als Institution bezogen ein
Mix aus psychotherapeutischen und
anderen Arbeitsformen verwirklicht
werden, der vom Schwerpunkt der Be-

ratungsstelle, ihrer Eingebundenheit in
das Netzwerk psychosozialer Hilfen in
der Region und von der Qualifika-
tion ihrer MitarbeiterInnen abhängt.
Schließlich gilt dies nicht zuletzt auch
für die Beratungsstellen als Einrichtung
insgesamt: Es kann Beratungsstellen
geben, die sich insgesamt schwer-
punktmäßig als psychotherapeutische
Institution verstehen, solche, die mög-

licherweise nur in bestimmten Fällen
ein psychotherapeutisches Vorgehen
wählen und überwiegend nicht-thera-
peutisch tätig sind und möglicherwei-
se auch solche, in denen die Leistung
Psychotherapie nicht angeboten wird.
Aus diesem Grund ist es auch nicht
zwingend notwendig, dass Mitarbei-
terInnen von Beratungsstellen appro-
biert sein müssen (vgl. bke, 2000).

3 Hier ist allerdings auch festzuhalten,
dass etwa das System Jugendhilfe kein
homogenes System darstellt, sondern
„als Konglomerat von höchst verschie-
denartigen gesellschaftlichen Reaktio-
nen auf Notlagen von Kindern und Ju-
gendlichen“ (Bittner, 2000, S. 15) zu
sehen ist.

Von der Zuweisung unterschiedlicher
Problembeschreibungen zu verschiedenen
Kostenträgern

Zuletzt sei auf eine Argumentations-
figur eingegangen, die eher formaler
Natur ist. In Beratungsstellen werde –
so heißt es gelegentlich – deshalb
keine Psychotherapie gemacht, weil es
sich um ein ganz anderes System als
das Gesundheitssystem handele. Das
Jugendamt etwa sei nicht zuständig für
die Finanzierung von Psychotherapie
im Sinne des Psychotherapeutenge-
setzes und deshalb finde in Einrich-
tungen, die von dieser Institution ge-
fördert würden, auch keine Psycho-
therapie statt3. Die Bundeskonferenz
für Erziehungsberatung (bke) hat eine
Stellungnahme zu der Frage veröffent-
licht, ob die Arbeit in Beratungsstellen
im Rahmen der Übergangsrichtlinien
des Psychotherapeutengesetzes aner-
kennungsfähig ist; mit anderen Wor-
ten: ob es sich auch um Psychothera-
pie handeln kann, wenn der Kosten-
träger die Jugendhilfe ist. Darin heißt
es (bke, 1998, S. 5): „,Krankheit’ wie
auch ‚Erzieherischer Bedarf’ sind zu-
nächst sozialrechtliche Konstrukte, die
die Probleme der Menschen in ihrem
Lebensalltag nur sehr unzureichend
abbilden. … Diese Konstrukte dienen
dazu, den Zugang zu Sozialleistungen
zu operationalisieren.“ Hier wird deut-
lich, dass sozialrechtliche Konstrukte
keine Aussagen darüber erlauben, wel-
che Art von Tätigkeit ausgeführt wird.
Was fachlich getan werden muss,
wenn ein z.B. depressiver Klient in ei-

ner Beratungsstelle auftaucht, ergibt
sich nun einmal nicht aus sozialrecht-
lichen Zuweisungskonstrukten. Ob es
sich bei der jeweils angemessenen
Hilfe um Psychotherapie im Sinne der
genannten Definitionen handelt, ergibt
sich ebenfalls nicht aus der Kosten-
trägerschaft, sondern aus der Art der
Hilfe.

Was wird denn nun? –
Schlussfolgerungen

Eine exakte Trennungslinie zwischen
Therapie und Beratung zu ziehen, er-
scheint sowohl juristisch als auch fach-
lich kaum möglich, denn „jedem Kun-
digen ist klar, dass die Grenzlinie zwi-
schen ‚heilkundlicher Psychotherapie’
und ‚sonstigen psychologischen Tä-
tigkeiten’ nur auf dem Papier steht“
(Bittner, 2000). Nestmann (2002)
stellt verschiedene Modelle des Ver-
hältnisses von Beratung und Psycho-
therapie vor, die von völliger Kongru-
enz der Begriffe bis zu strikter Diffe-
renz der beiden Tätigkeiten reichen
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und stellt dann ein „Überschneidungs-
modell“ in den Mittelpunkt seiner wei-
teren Überlegungen, welches davon
ausgeht, dass beides – Beratung und
Therapie – jeweils eigene Bereiche
seien, die aber weitgehende Über-
schneidungen aufweisen. Demnach
sind Psychotherapie und Beratung
nicht prinzipiell gleichzusetzen, son-
dern sie sind hinsichtlich verschiede-
ner Dimensionen unterschiedlich zu
positionieren, etwa dass Beratung eher
lebensereignisbezogen, netzwerkori-
entiert, präventiv, kurz und problem-
zentriert sei, während Therapie eher
krankheitsbezogen, individuumsorien-
tiert, kurativ, lang und krankheitsbe-
wältigungsorientiert sei. Angesichts der
auch in dem vorliegenden Beitrag wei-
ter oben vorgebrachten Argumente
bleibt aber klar, dass eine strikte Di-
chotomisierung und Trennung dieser
Bereiche nicht möglich ist, sondern
dass es sich nur um Fragen von
Schwerpunktsetzung und Akzentuie-
rung handeln kann.

Vor diesem Hintergrund steht fachlich
außer Frage: Das, was in Beratungs-
stellen gemacht wird, umfasst als kom-
plexe Hilfeleistung neben anderen
wichtigen Hilfen auch Psychotherapie
entsprechend den gängigen Defini-
tionen, und es geht auch gar nicht an-
ders. Den Hilfesuchenden – und um
die geht es doch allen Beteiligten –
sind die hier aufgegriffenen Diskussi-
onen völlig egal: Sie kommen mit ei-
nem häufig noch nicht ganz klaren,
unstrukturiert dargebotenen Problem,
an dem sie leiden, und dafür wollen
sie die passende Hilfe erhalten. Ob
dies nun Elterntraining, Fördermaß-
nahme, Beratung oder Psychotherapie
heißt, geht an ihren Interessen vorbei.
Sie wollen angemessene Hilfen erhal-
ten, und es ist ein großes Glück, dass
es Institutionen gibt, die in der Lage
sind, die passende Hilfe aus einem
breiten Spektrum von Interventions-
möglichkeiten anbieten zu können.
Insofern wird in Beratungsstellen eine

komplexe Leistung angeboten, die ge-
rade denjenigen KlientInnen zugute
kommt, die aufgrund ihrer multiplen
Problembelastetheit in einem rein psy-
chotherapeutisch orientierten Setting
nicht die für sie notwendige Hilfe er-
halten könnten.

Dass berufs- und fachpolitisch weiter
diskutiert werden muss, welche Folge-
rungen aus dem Gesagten zu ziehen
sind, dürfte auch klar sein. Natürlich
werden approbierte Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeutInnen in
Beratungsstellen unterbezahlt, wenn
sie nach BAT IV bezahlt werden, und
ebenso offensichtlich ist die finanziell
enge Lage der öffentlichen und freien
Träger von Beratungsstellen, so dass
sich Überlegungen anschließen müs-
sen, wie z.B. sachgerechte tarifliche
Veränderungen finanziert werden kön-
nen. Dass hier Krankenkassen einen
Teil der Kosten pauschal übernehmen
könnten, wurde schon an anderer Stel-
le vorgeschlagen (vgl. Vogel, 1999),
dies darf allerdings keinesfalls impli-
zieren, dass dann in Beratungsstellen
(nur noch) Richtlinienpsychotherapie
angeboten werden darf, denn das geht
am Auftrag der Beratungsstellen weit
vorbei. Mit ein wenig Phantasie wären
hier aber sicher Modelle möglich, die
neue Möglichkeiten eröffnen, wie es
etwa in anderen Bereichen mit den
Gesundheitszentren in der Diskussion
ist oder mit Sozialpsychiatrie-Vereinba-
rungen (bei allen Schwächen dieses
Modells) verwirklicht wurde.

Dass zur Psychotherapie in Beratungs-
stellen zusätzliche, begleitende Be-
ratungs- und Unterstützungsangebote
sowie ein breiteres Spektrum einzel-
fallangepasster psychotherapeutischer
Interventionsmöglichkeiten gehören,
die im Rahmen der Richtlinienpsycho-
therapie nicht bezahlt werden, muss
– gerade angesichts aktueller Konzep-
tionen von Psychotherapie (etwa Kan-
fer et al., 1996; Grawe, 1998; Schmidt-
chen, 2001) als Vorteil dieser Institu-

tionen gewertet werden. Möglichkei-
ten etwa der Weiterentwicklung von
Psychotherapie lassen sich gerade in
diesem Praxisfeld versorgungsnah ent-
wickeln (vgl. z.B. Schmidt, 1999).

Die Anerkennung von Beratungsstel-
len als mögliche Institutionen für die
Praktische Tätigkeit von Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeutInnen und
Psychologischen PsychotherapeutIn-
nen in Ausbildung wäre ebenfalls sach-
lich angemessen und in hohem Ma-
ße wünschenswert (vgl. Borg-Laufs,
2001b), sofern in der jeweiligen Bera-
tungsstelle die im Gesetz vorgegebe-
nen inhaltlichen Anforderungen erfüllt
werden. Die AusbildungsteilnehmerIn-
nen hätten hier die Gelegenheit, Psy-
chotherapie mit starkem Lebenswelt-
bezug und Gemeindeorientierung ken-
nenzulernen.

Es wäre wichtig, dass die Psychothera-
peutenkammern auch diesem Arbeits-
feld ihre volle Aufmerksamkeit widmen
und sich an der Sicherung und Fortent-
wicklung der psychotherapeutischen
Arbeit in Beratungsstellen, ohne die es
zu noch massiveren Versorgungsmän-
geln kommen würde, mit hohem En-
gagement beteiligen.
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